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(N1-.299.) Gesetz, betreffend die Kautionen der Bundesbeainten. Vom 2. Juni 1869.

Wir Wilhelm,von Gottes Gnaden Königvon Preußenic.

verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmung des
Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

s. 1.

Bundesbeamterim Sinne diesesGesetzesist jeder Beamte, welcherentweder
vom Bundespräsidiumangestellt, oder nach Vorschriftder Bundesverfassungden

Anordnungendes BundespräsidiumsFolge zu leistenverpflichtetist.
Auf Personen des Soldatenstandes findet dies Gesetzkeine Anwendung.

Z. 2.

,
Beamte , welchendie Verwaltung einer dem Bunde gehzörigenKasseoder

emes dem Bunde gehörigenMagazins, oder die Annahme, die Aufbewahrung
oder der Transport von, dem Bunde gehörigenoder ihm anvertrauten Geldern

opersgeldwerthmGegenständenobliegt, haben dem Bunde für ihr Dienstver-
haltnißKaution zu leisten.

Z. 3.

Die
Klassender ur Kautionsleistung zu verpflichtendenBeamten und die

nachMaaßgabeer vers iedenen Dienststellungenzu regelndeHöheder von ihnen
zu Ielstendm Amtskautionen werden durch eine vom Bundespräsidiumim Ein-
VemehmmMit dem Bundesrathe zu erlassendeVerordnung bestimmt.

s. 4.

Die Amtskaution ist durch den kautionspflichtigenBeamten zu begelleiiDie Bestellungderselbendurch eine andere Person ist zulässig,sofern dem unde

Bundes-Gesetzbl. 1869. 28 an

Ausgegebenzu Berlin den 14. Juni 1869.



-—- 162-—

an der Kaution dieselbenRechte gesichertwerden, welche ihm an einer durch den
Beamten selbstgestelltenKaution zugestandenhaben würden.

s. 5.

Die Amtskautionen sind durch Verpfändungvon auf den Inhaber lau-
tenden Obligationen über Schulden des Bundes oder eines einzelnenBundes-
staates nach deren Nennwerthezu leisten.

Die Verpfändungerfolgt durch Uebergabezum Faustpfande.

Z. e.

Die Kautionen sind bei denjenigenKassen,welchezur Aufbewahrungder-
selben von der obersten PräsidiabBehördebestimmt werden , niederzulegen.Die
Niederlegungder Werthpapiere erfolgt einschließlichdes dazu gehörigenTalons,
beziehungsweisedesjenigenZinsscheins, an dessenInhaber die neue Zinsschein-f

Serie ausgereichtwird.
Die faustpfandlichenRechte an den niedergelegtenWerthpapierensind mit

PollerrechöliclherstWirkungerworben, sobald der Empfangsscheinüber die Nieder-
egung ert eit i .

·

Die Zinsscheinefür einen vier Jahre nicht übersteigendenZeitraum werden
dem Kautionsbestellerbelassen, beziehungsweisenach Ablauf diesesZeitraums oder
nach Ausreichung neuer Zinsscheineverabfolgt. Die Ein iehung der neuen Zins-
scheine erfolgt durch die Kasse. Letzterehat nicht die erpflichtung, die Aus-
loosung der niedergelegtenWerthpapierezu überwachen.

§. 7.

Die Bestellungder Amtskaution ist vor der Einführungdes Beamten in
das kautionspflichtigeAmt zu bewirken.

Jn welchen Fällen die vorgesetzteDienstbehördeermächtigtist, dem
Beamten die nachträgliche,durch Ansammlungvon Gehaltsabzügenu bewirkende
Beschaffungder Kaution ausnahmsweisezu gestatten, und in wel er Art dann
die Ansammlung zu erfolgenhat , wird durch die im Z. 3. erwähntePräsidial-
Verordnung bestimmt.

Z. 8.

Berwaltet ein Beamter gleichzeitigmehrere kautionspflichtigeBundesämter,
so genügtdie BestelluBeiner Kaution zu dem für eines dieserAemter vorge-
schriebenenBetrage. ind die für die einzelnenAemter vorgeschriebenenKau-
tionssätzeverschieden,so ist die Kaution nach dem höchstenSatze zu leisten.

Z. 9.

, fVerwaltetein kautionspflichtigerBundesbeamter gleichzeitigein kautions-
pflichtigesAmt im Dienste eines Bundesstaates, so kann die für letzteres Amt
bestellteKaution, soweit·sie den Bestimmungen dieses Gesetzesentspricht, mit
Zustimmung der zuständigenBehördedes Bundesstaates und nach vorgän iger

cr-
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Vereinbarun·darüber,wie viel von dem Gesammtbetrageder Kaution auf jedes
der beiden emter zu rechnen ist, zugleich für das kautionspflichtigeBundes-

Dienstverhältnißangenommen werden.

s. 10.

Die Amtskaution haftetdem Bunde für alle von dem kautionspflichtigen
Beamten aus seiner Amtsfuhrungzu vertretenden Schäden und Mängel an

Kapital und Zinsen, sowie an gerichtlichenund außergerichtlichenKosten der

Ermittelung des Schadens.
-

- Z. 11t.

Steht eine der chchZ. 10. aus der Kautionzu deckenden Forderungen
zur Exekution, so»Ist die dem kautionspflichttgenBeamten vorgesetzteDienst-
behördeohne Weiteresberechtigt,die verpfändetenWerthpapierebis auf Höhe
der Forderung»aneiner innerhalb des Bundesgebietesbelegenen,von ihr u be-

stimmenden Borse außergerichtlichverkaufenzu lassen. Der Kautionsbeste er ist
in solchemFalle zurAusantwortungder ihm belassenennoch nicht fälligenZins-
scheine(§. 6.) Verpfllchtet Jst diese Ausantwortung von ihm nicht zu erlangen,
so kann,ek zUr Eile ung des Geldwerths der von ihm zurückbehaltenenZins-
scheine m dem sur ie Beitreibung öffentlicherAbgaben vorgeschriebenenVer-
fahren wan sweise angehalten werden.

ex kmdist nicht verpflichtet, im Falle des Konkursesdie verpfändeten
Werthpapiere m die Konkursmasseeinzuliefern.

Z. 12.

Dem Bunde stehen dem kautionspflichtigenBundesbeamten
ggenüber

alle

Rechtezu, welche an dem Orte, wo der Beamte innerhalb des undesgebiets
seinen dienstlichenWohnsitz hat oder zuletztgehabt hat, ·kraftder dort geltenden
Handesgesetzgebunder Landesregierungden kautionspflichtigenBeamten gegen-
uber beigelegtsing

» Liegt der betreffendeOrt im Bundesauslande, so sind für die vorstehend
erwahnten Rechte diejenigenBestimmungenmaaßgebend,welche in Anwendung

gezmåyktn
wären , wenn der Beamte seinen dienstlichenWohnsitzin Berlin ge-

a a e.

§. 13.

, Nach Beendigungdes kautionspflichtigenDienstverhältnisseswird, sobald
amtkch festgestelltist, daßaus demselbenBertretungen nicht mehr zu leisten sind,
die KaUtIOU gegen Aushändigungdes quittirten Empfangsscheinsoder, im Falle
des Verlustes desselben, des gerichtlichenAmortisations-Dokumentszurückgegeben

VOU der Beibringungdes gerichtlichenAmortisationssDokumentskann nach
dem Ermessen der dem kautionspflichtigenBeamten vorgesetztenDienstbehörde
abgesehenwerden.

§ 14

DiejenigenKautionen,welchevor dem Erlasse der im Z. 3.
erwähåizten280 er-
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Verordnung von den durch letzterefür kautionspflichtigerklärten Beamten ent-
weder dein Bunde oder für ein auf den Bund übergegangenesDienstverhältniß
der Regierung eines Bundesstaates gestellt sind, haften vom Zeitpunktedes Er-
lasses jener erordnung ab dem Bunde in dem durch die Bestimmungendieses
GesetzesbezeichnetenUmfange.

§. 15.

Die dem Bunde vor dem Erlasseder im Z. 3. erwähntenVerordnung
gestelltenAmtskautionen solcher Beamten, welchenach Inhalt jener Verordnung
zur Kautionsleistungentweder überhauptnicht , oder nur bis zu einer geringeren
Höhe verpflichtetsind, werden zurückgegeben,beziehungsweiseauf den in der Ver-
ordnung bestimmtenBetrag ermäßigt.

s. 16.

Bundesbeamte, welchezur Zeit des Erlasses der im §. 3. erwähntenVer-
ordnung in einem Dienstverhältnissestehen, für welches es der Kautionsleistung
nach den bis dahin geltendenVorschriften entweder überhauptnicht, oder nur in
einer geringeren Höhe, oder in einer anderen vals der in diesemGesetzevor-

geschriebenenArt bedurfte, können,so langesie in derselbendienstlichenStellung
ohneGehaltserhöhungverbleiben, wider ihrenWillen nicht dazu angehalten wer-

den , nach Maaßgabeder Bestimmungen dieses Gesetzesund der Verordnung
(§. 3.) eine Kaution u stellen oder die gestellteKaution zu erhöhen,beziehungs-
weise durch eine den orschriftendiesesGesetzesentsprechendeKaution zu ersetzen.
Inwieweit ein solcherBeamter bei eintretender Gehaltserhöhungverpflichtetist,
den Mehrbetrag des Gehalts ganz oder zum Theil zur Ansammlung der Kaution
zu verwenden,wird durch die im Z. B. erwähntePräsidial-Verordnungbestimmt.

Z. 17.

Die vor dem Erlasse der im Z. 3. erwähntenVerordnunggestelltenAmts-
kautionen, welche den VorschriftendiesesGesetzesnicht entsprechen,werden, sobald
sie durch anderweite Kautionen ersetztsind, zurückgegeben

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes - Jnsiegel

GegebenSchloßBabelsberg, den 2. Juni 1869.

(l«. s.) Wilhelm

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

—-

(Nr. 300.)
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(NI’- 300-) Gesetz, betreffend eine anderweitige Feststellung der Matrikularbeiträgezur·
Deckungder Gesammtausgaben für das Jahr 1868. Vom 9. Juni 1869.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Königvon Preußen&c.

verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, unter Zustimmung des Bun-
desrathes und des Reichstages, was folgt:

Z. 1.

Die Matrikularbeiträgefür die Ausgaben des NorddeutschenBandes im
Jahre 1868. werdenauf Grund des Artikels 70. der Verfassungs-Urkundean

Stelle der im Kapitel 5. der Einnahmendes durch Gesetzvom 30. Oktober 1867.
festgestelltenHaushaltssEtats des Norddeutschen Bundes für das Jahr 1868.

(Bundesgesetzb»l.S. 161. ff.) nach Anleitung der als Anlage dem gegenwärtigen
GesetzebeigefugtenTabelle auf Höhe von 22,483,431 Thalern festgestelltund
auf die Staaten des NorddeutschenBundes, wie folgt, vertheilt:

1) Preußen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19,061,127 Thaler,
2) Lauenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38,134 -

3) Sachsen.................... .. 1,866,417 -

4) Hessen...................... .. 197,702 -

5) Mecklenburg-Schwerin. . . . . . .. 441,519 -

6) Sachsen-Weimar. . . . . . . . . . . .. 54,236 -

7) Mecklenburg-Strelitz. . . . . . . . . .. 75,435 -

8) Oldenburg. . . . . . · . . . . . . . . . . . .. 74,113 -

«

9) Braunschweig. . . . . . . . . . . . . . . .. 221,759 -

10) Sachsen-Meiningen . . . . . . . . . » 34,558 -

11) Sachsen-Altenburg. . . . . . . . . . .. 26,849 -

12) Sachsen-Koburg-Gotha . . . . . ..
—-

13) Anhalt .............. ..... .. 35,549 -

14) Schwarzburg-Rudolstadt. . . . . .. 14,330 -

15) SchwarzburgiSondershausen... 12,900 -

16) Waldeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11,264 -

17) Rcuß ältere Linie . . . . . . . . . . . .. 8,3()7 .

18) Reuß jüngereLinie . . . . . . . . . . .. 16,444 »-
19) Schaumburg-Lippe. . . . . . . . . . .. 6,000 -

20) Lippe....................... .. 22,095 -

21) Lübeck...................... .. 8,563 -

22) Bremen .................... .. 67,897 -

23) Hamburg................... .. 188,233 -

Summa. . . .. 22,483,431 Thaler.



—166——

s. 2.

Die Rechnungslegungüber die Verwendung des im Z. 1. bezeichnetenBe-
trages in Gemäßheitdes Artikels 72. der Verfassungs-Urkundewird vorbehalten.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes - JnsiegeL

GegebenBerlin, den 9. Juni 1869.

(h. s.) Wilhelm
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

An-

«

.««.-
.d—«Lii



167

Berechnung
der anderweitigfestgestelltenMatrikular-Beitrågezur Deckung der Gesammt-

Ausgaben für das Jahr 1868.
W

Anlage.

Zahl . Davon
der Bevöl- Jualtarrlsist abzurechnen «

T

t t
kerung für B eitrag

der Nachlaßan den Blekbt

JIL Bundesf aa .

Bergckzmngzu den MtlrtausAusgabcn zu zahkm

Matrikular- Ausgaben
für

Beiträge. Mann-

Thlr. Thlr. Thlr.

1. Preußen. . . . . . . . . . . . . . .. 23,788,339 19,061,127 —- — 19,061,127
2. Lauenburg . . . . . . . . . . . . .. 47,59l 38,134 — —- 38,134
3. Sachsen .............. .. 2,329,293 1,866,417 — — 1,866,417
4. Hessen . . . . . . . . . . . . . . . . . 246,733 197,702 —- — 197,702
5. MecklmburgiSchwerin.. . .. 551,017 441,519 — — 441-519
6. Sachsen-Weimar. . . . . . . .. 266,342 213,414H 2,721 159,1783 54,236
7. MecklenburgiStrelitz. · . . . . 94,143 75,435 — —- 75,435
8. Oldenburg. . . . . . . . . . . . .. 296,759 237,787 3,031 163,674 74,113
9. Braunschweig. . . . . . . . . .. 276,756 221,759 —- —- 221,759

10. Sachsen-Meiniugen. . . . . .. 169,579 135,880 1,732 101,322 34,558
Il. Sachsen-Altenburg. . . . . .. 131,850 105,648F 1,347 78,79k),;- 26,849
12. Sachsen-Kobukg-Gotha. .. 157,094 125,876 1,605 125,876 —-

13. Anhalt . . . . . . . . · . . . · . . » 174,612 139,913 1,784 104,364 35,549
14. Schwarzburg-Rudolstadt.. 70,231 56,274z 717 41,944z 14,330

Schwarzbukg-Sondekshausen
16« Waldeck . . . . . . . . . . . . . . .. 55-307 44-316å 565 33-0523 11-264
17— Reußältere Linie . . . . . . .. 40,593 32,526 414 24,219 8,307
18. ReußjüngereLinie . . . . . .. 80,608 64,589H 823 48,145z 16,444

« · , « « · .

20. Lippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,465 86,913 1,108 64,818 22,095
21. Lübeck. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,861 33,542ä 427 24,979z 8,563
22. Vkemm

......... 84-736 67-897 —
— - 67-897

23. Hamburg ............ 234,916 188-233 —- — 188,233

Summa. . . .. 29,339,624 23,509,262 —- 1-025-831 22-483-431

III

(Nk. 301.)
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(Nk. 301.), SeineMajestätderKönigvon PreußenhabenAller nädigsteruht,
am 28. Mai d. J. dem Herrn Juan Antonio Rascon eine rivat- udienz
zu ertheilenund aus dessen.s«änden ein Schreiben des gegenwärtigenPräsidenten
der vollziehendenGewalt in panien entgegen zu nehmen, durch welchesderselbe
als Spanischer außerordentlicherGesandter und bevollmächtigterMinister beim
NorddeutschenBunde beglaubigt worden ist.

Berichtigungvon Druckfehlern.

In dem im 24. Stück des Bundesgesetzblattsfür 1868. sub Nr. 134.

abgedrucktenGesetz, betreffend die privatrechtlicheStellung der Erwerbs- Und
Wirthschafts-Genossenschaften,vom 4. Juli 1868. ist

S. 416. S. 3. sub 5. Z. 1. statt: »Beitrag«zu setzen:Betrag, und

S. 431. Z. 63. Alinea 2. der Schlußsatz,wie folgt, zu ergänzen:
»Bei kündbaren Forderungentritt »dieKündigungsfristder Ver-
jährungsfristhinzu, ohne daß gekundigt zu sein braucht.«

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin , gedrucktin der Königliche-:Geheimen ObersHofbuchdruckerei
(R. v. Decker). »
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